
PROTOKOLL 
über die 20. ordentliche Sitzung des Gemeinderates der Stadt Steyr am Freitag, den 

2. Oktober 1959 im Rathaus, 1. Stock rückwärts, Gemeinderatssitzungssaal. 

Beginn der Sitzung: 16.00 Uhr 

Offentliche Sitzung 

Anwesend: 

Vorsitzender: 
Bürgermeister Josef Fellinger 

Bürger meister- Ste 11 vertre ter: 
Franz Paulmayr 
Michael Sieberer 

Die Stadträte: 
Altbürgermeister Ing. Leopold Steinbrecher 
Alois Besendorfer 
Alois Huemer 
August Moser 
Anton Neumann 
Vinzenz Ribnitzky 
Emil Schacbinger 
Hans Schanovsky 

Die Gemeinderäte: 
Hans Ebmer 
Rudolf Fürst 
Anton Hochganerer 
Hosef Hochmayr 
Franz Hofer 
Johann Holzinger 
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Karl Jungwirth 
Margarethe Kalss 
Johann Knogler 
Franz Küpferling 
Erwin Marreich 
Julius Nowak 
Stefanie Pammer 
Leopold Petermayr 
Prof. Stephan Radinger 
Johann Schinko 
Friedrich Stahlschmidt 
Ludwig Wabitscb 
Alois Wally 
Leopold Wippersberger 

Vom Amte: 
Magistratsdirektor Dr. Karl Enzelmüller 
Rechnungsdirektor Franz Liska 
Amtsrat Ferdinand Mayrhofer 

Protokollführer: 
VK . Alfred Eckei 
VB . llse Schausberger 



TAGESORDNUNG 

Berichterstatter BUrgerrneister-Stellvertrete,r MICHAEL SIEBERER: 

l} Ha-6308/59 

2) F-6982/59 

3) F-1657/59 

4) Zl. 6339/50 

Hor.hwasser-Katastrophenhilfe 1959 

Auszahlung de_! 13. Monl!-tsbezuges und einer Dezernberb~ihilfe an FUrsorgeuntersuu.ungscmpfänger 

Änderung der Regelung Uber Sonder-Fürsorgezuwendungen 

Nachbestellung von Säuglingswäschepaketen 

Berichterstatter BUrgerrneister-Stellvcrtreter FRANZ PAULMAYR: 

5) FW-9100/57 Ankauf eines Katastrophenfahrzeuges für die freiwillige Stadtfeuerwehr Steyr 

6) Bau 4-292/59 Bewilligung von zusätzlichen Mitteln für den NotbrUckenbau in der Schwimmschulstraße 

7) Bau 4-6524/59 Instandsetzung der äußeren Reiterbrücke Uber den Steyrfluß 

8) Bau 4- 365/59 Genehmigung der Honorarrechnung des Brückensachverständigen Univ. Prof. Dipl. Ing. Dr. Beer 

9) Bau 4-3847/58 Ergänzung des Gemeinderatsbeschlusses betreffend die Instandsetzung der Steyr- uncJd'erEnns
btilcke in Zwischenbrücken 

10) Bau 5-8302/56 Freigabe der restlichen Mittel zum Umbau des Taborturmes und zum Einbau eines Restaurant~ 

Berichterstatter Stadtrat Anton NEUMANN: 

11) GHJ 2-376/58 Vornahme von Sanierungsarbeiten am Lebzeltcrhaus 

12) K-4428/59 Festsetzung der Theaterpreise 

13) GHJ 1-3838/59 Drucklegung des Steyrer Geschäftskalenders 1960 

Berichterstatter Stadtrat HANS SCHANOVSKY: 

14) Ha-5546/58 Genehmigung des Nachtragsvoranschlages 1959 

15) Buch-1458/59 Genehmigung des Rechnungsabschlusses 1958 

16) GHJ 2·1046/59 Berufung des städt. Kraftfahrers Michael Zuschrott in einer Schadenersatzsache 

Berichterstatter Gern.Rat Rudolf . FÜRST an Stelle des abwesenden Stadtrates Franz Enge: : 

17) ÖAG-5339/59 

18) Rp-1390/59 

19) ÖAG-5591/59 
Mll llab fuhr 

20) ÖAG-888/58 

Verkauf der Liegenschaft EZ 175, KG Hinterberg (KematmUllerschule) 

Erlassung einer Herbergsordnung 

Genehmigung einer Kostenüberschreitung hinsichtlich des Betriebsaufwandes der Müllabfuhr 

Restabwicklung der Verlassenschaft Maninak 

Berichterstatter Stadtrat VINZENZ RIBNITZKY: 

21) ÖAG-2715/56 Ankauf der Liegenschaften Eckergut und SchafweidergUtl 
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22) ÖAG-6496/59 Ankauf der Liegenschaft Wegscheiderstraße Nr. 3 

23) ÖAG-3357/57 Freigabe des Restkaufpreises für den Ankauf eines Teiles des Fabriksgeländes der Firma Waller 

Berichterstatter Stadtrat ALOIS HUEMER: 

24) ÖAG-10570/56 
Wasserwerk 

Erlassung einer WassergebUhrenordnung 

25) ÖAG-3429/59 
Wasserwerk 

Ausbau der 2. Wasserversorgungsleitung vom Brunnenschutzgebiet zum Stadtgut 

26) Ha-3180/57 Anschluß des UNREF-Baublocks IV an den öffentlichen Straßenkanal 

Berichterstatter Stadtrat Alois BESENDORFER: 

27) GHJ2-1525/55 

28) GHJ2-7839/58 

G~nehmigung von Lohnerhöhungen im Zuge des Volkskinoumbaues 

Ankauf von Geräten für den Gefolgschaftsraum im Rathaus 

29) GHJl-5270/59 Ankauf von Heizmaterial 

Berichterstatter Stadtrat EMIL SCHACHINGER: 

30) Ha-3453/58 

31) Ges-549/59 

32) Ges-161/58 

Stundung einer Darlehensschuld des Vereines "Kleinkinderbew ahranstalt Steyr" 

Benennung eines Straßenzuges im Bereiche des Siedlungsgebietes Taschlried 

Benennung eines Straßenzuges im Stadtteil Hinterberg 

Berichterstatter Stadtrat AUGUST MOSER: 

33) Bau 3-6214/59 

34) Zl. 3670/51 

Weiterer Ausbau der Posthofstraße 

Ausbau der Färbergasse 

35) En-2909/59 Installierung einer Straßenbeleuchtung in der Christkindlsiedlung. 

Bürgermeister Josef Fellinger: 
Darf ich Sie zur heutigen Gemeinderatsitzung 

herzlich begrüßen. Die Beschlußfähigkeit ist festge
stellt. Als Protokollprüfer werden vorgeschlagen, Frau 
Gemeinderat Pammer und Herr Gemeinderat Wabitsch. 

Entschuldigt sind Herr Stadtrat Enge und die Her
ren Gemeinderäte Schmidberger, Zöchling und Bau -
mann. 

Sehr verehrte Damen und Herren des Gemeinderates'. 
FUr den verstorbenen Gemeinderat Karl Kokesch 

hat die Österreichische Volkspartei, Haui)tbezirkslei
tung Steyr. mit Schreiben vom 12.8 . 1959 den Schlos
ser Johann Ebmer, geboren 20. 4. 1899, wohnhaft in 
Steyr. Promenade 12, in den Gemeinderat der Stadt 
Steyr entsandt. 

In§ 15, Abs.3 des Gemeindestatutes für die Stadt 
Steyr ist vorgesehen, daß dann, wenn ein Mitg_lied des 
Gemeinderates während der Dauer der Wahl_,enode aus 
irgendeinem Grund in Abgang kommt, an seine Stelle 
vom Bürgermeister der Ersatzmann im Sinne der Be-

stimmungen der Gemeindewahlordnung einzuberufen 
ist . Dieser hat bei seinem Eintritt in den Gemeinderat 
das ~elöbnis dahin abzulegen, die Gesetze der Repu
blik Osterreich und des Landes Oberösterreich gewissen
haft zu beachten und der Stadt Steyr die Treue zu hal
ten. 

Im Sinne dieser Bestimmungen wurde der nomi
nierte Ersatzmann, Herr Johann Ebmer, einberufen. 
Ich begrüße ihn als Heimkehrer, kann ich sagen, und 
ersuche ihn, das Gelöbnis mit den Worten 

"Ich gelobe" 
zu leisten. 

Gemeinderat Hans Ebmer: 
Ich gelobe. 

Bürgermeister Josef Fellinger: 
Danke sehr. 
Da der verstorbene Gemeinderat Karl Kokesch 

auch Mitglied des Bau- und Verwaltungsausschusses war, 
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schlage ich im Einvernehmen mit der Hauptbezirkslei
tung Steyr der ÖVP zu seinem Nachfolger in diesem 
AusschußHerrn Gemeinderat Holzinger vor. Gemeinde
rat JohannEbmer wird an Stelle des Gemeinderates Jo
hann Holzinger in den Fürsorgeausschuß gewählt (§ 15 
derGeschäftsordnung des Gemeinderates und des Stadt
rates der Stadt Steyr) . 

Wenn Sie diesen Vorschlägen zustimmen, bitte 
ich um ein Zeichen mit der Hand . Danke . 

Die Gegenpfobe bitte? 
Ich stelle die einstimmige Annahme fest. 
Wir gehen nun in die vorgeschriebene Tagesord

nung ein. Darf ich Herrn Vizeburgermeister Sieberer 
bitten: 

Berichterstatter Bürgermeister-Stellver
treter Michael Sieberer: 
Sehr geehrter Gemeinderat: 

Zum ersten Punkt der Tagesordnung: 

1) Ha-6308/59 
Hochwasser-Katastrophenhilfe 1959. 

Antrag des Stadtrates. 
Der Gemeinderat wolle beschließen: 

Die Bürgermeisterentschließung vom 17.8.1959, 
womit zur Linderung der Not der von der Hochwasser
katasuophe 1959 betroffenen Bewohner der Stadt Steyr 
1. ein Aufruf zur Spendenleistung erlassen, 
2. die Durchführung einer Haussammlung und 
3. die Bereitstellung eines Betrages von 

S 100 000, --
(Schilling einhunderttausend) als außerplanmäßige 
Ausgabe bei der VP 449-53 oH zwecks Durchführung 
derHilfsmaßnahmen zu_gunsten der Privatgeschädigten 
der Stadt Steyr, angeordnet wurde, wird nachträglich ge
nehmigt. 
Ich ersuche um die Annahme. 

Bürgermeister Josef Fellinger: 
Sind Sie mit diesem Antrag einverstanden? Bitte 

Herr Stadtrat Moser: 

Stadtrat August Moser: 
Wir sind mit diesem Antrag einverstanden, nur 

möchte ich die Anfrage stellen, in welcher Form die 
Verteilung vor sich gegangen ist? 

Bürgermeister- Stellvertreter Sieberer: 
Darf Ich vielleicht gleich die Antwort darauf ge

ben. Es ist vom Herrn Bürgermeister angeordnet wor
den, daß zur Auszahlung der Mittel bis zu einem Be
ttage von S 300, -- der Referent des Fürsorgeausschus
ses berechtigt Ist und über diesen Betrag hinaus, der 
Fürsorgeausschuß, der gestern zum ersten Mal getagt 
hat, die Beträge beschließen muß. Aufgenommen wer
den die Unterstützungssätze durch Eingaben beim Für
sorgeamt, wo die Erfassungsbögen aufliegen.Jeder Be -
uof{ene muß sich melden. Vom Fürsorgeamtbzw.von 
der Gemeinde werden Erhebungso~ane entsendet, die 
die angegebenen Schäden -.- es liegen manchmal Un -
terschätzungeil, sehr hlufig aber Überschätzungen vor 
- überprüfen und die Beträge richtigstellen.( Die Ver
schltzungen liegen zwischen 3 000, -- bis 4 000, - -
Schilling) ;' 

Es wird immer ein etwas höherer Schaden ange-
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nommen und darauf eine Akontozahlung geleistet. 
Die befürsorgten Hochwassergeschädlgten und die 
Arbeitslosen- oder Notstandsempfänger erhalten den 
vollen Betrag ausbezahlt. Gibt also ein befürsorgter 
Hochwassergeschädigter, Arbeitslosen- oder Notstands
empfänger beispielsweise S 1 500, -- als Schadenssum
me an, so erhält dieser sowohl von der Organisation d. 
Renmer in Linz, als auch von der Gewerkschaft einen 
bestimmten Betrag. Der Restbetrag wird dann auf die 
vom Geschädigten angegebene Höhe ergänzt. 

Für den Fall, daß noch größere Beträge erübrigt 
werden, wird der gemeinderätliche Ausschuß neuer
lich zu den einzelnen Fragen Stellung nehmen. 

Darf ich nun gleich zum zweiten Punkt der Tages
ordnung übergehen . 

2) F-6982/59 
Auszahlung des 13. Monatsbezuges und einer De
zeinberbeihilfe an Fürsorgeunterstützungsempfänger . 

Antrag des Stadtrates. 
Der Gemeinderat wolle beschließen: 
1. Der ungeteilten Auszahlung des 13. Moniitsbezuges 

an die in öffentlicher Fürsorge stehenden Personen 
einschließlich der Pflegekinder im Monat Oktober 
1959 wird zugestimmt. 

2. Die Berechnung des 13. Monatsbezuges ist nur im 
richtsatzmäßigen Ausmaß, d. h. ohne der vom Ge
meinderat in der Sitzung vom 30 . 6. 1959, 
F-1658/59, beschlossenen Sonderzuwendung für 
Haushaltsangehörige (S 15, - - bzw. S 25, -- ) vorzu
nehmen. Weiters ist er um jenen Betrag zu kürzen, 
der bereits im September 1959 auf Grund des Fami
lienlastena usgleiches ausbezahlt wurde. 

3. An die Bezieher offener Fürsorge einschließlich der 
Pflegekinder ist im Monat Dezember 1959 bis läng
stens 20. 12. 1959 eine Beihilfe im nachstehenden 
Ausmaß auszuzahlen: 
An Alleinstehende Haushaltsvorstände 
bis zu S 100, --
an Ehefrauen und erwachsene Haushalts-
angehörige über 16 Jahre bis zu S 50, - -
an Kinder und Pflegekinder bis zu S 30, --

Ich ersuche ebenfalls um Annahme dieses Antrages. 

Bürgermeister Josef Fellinger: 
Sind Sie mit diesem Antrag einverstanden? Dan

ke, ich darf also Thre Zustimmung annehmen. 

Bürgermeister-Stellvertreter Sieberer: 
Weiters liegt folgender Antrag vor: 

3) F-1657/59 
Änderung der Regelung über Sonder-Fürsorge-Zu
wendungen. 

Antrag des Stadtrates . 
DerGemeinderat wolle in Abänderung des Gemeinde
ratsbeschlusses vom 23. 3. 1959 beschließen: 
1. Die Weitergewährung der mit Gemeinderatsbe

schluß vom 23.3 . 1959 eingeführten Sonderzuwen
dung für Befürsorgte im Bereiche des Bezirksfürsor
geverbandes Steyr-Stadt wird für Alleinstehende, 
Haushaltsvorstände und für Pflegekinder mit 1. Ju
ni 1959 eingestellt. 

2. An Haushaltsangehörige, für die Anspruch auf Kin-



derbeihilfe besteht, werden diese Sonderzuwendun
gen von monatlich 5 25, -- bis auf weiteres wei
tergewährt. 

3. Für Haushaltsangehörige, für die kein Anspruch auf 
KinderbeihUfe gegeben ist, wird diese Sonderzu
wendung im verringerten Ausmaß von 515, -- mo
natlich ebenfalls bis auf weiteres weitergewähn. 

Ich bin der Meinung, daß der erste Absatz voll
ständig klar ist. Es ist also kein Abzug der beschlosse
nen Unterstützungssätze, sondern dadurch, daß vom 
Land aus der erste Punkt bereits in derselben Höhe 
durchgef~hrt wird, ist die Sonderzuwendung, die sei
nerzeit beschlossen wurde, hinfällig. Es werden diese 
Beträge, die der Gemeinderat der Stadt Steyr bereits 
im März im voraus beschlossen hat, nun auch 
vom Land bezahlt.. 

Ich bitte ebenfalls um Annahme dieses Antrages. 

Bürgermeister Josef Fellinger: 
Wünscht zu d~esem Antrag jemand das Wort? Dies 

ist nicht der Fall. Ich darf somit Ihre Zustimmung 
annehmen. 

Bürge rme ist er - 5 tel1 vertre ter Sieberer: 
Mein letzter Antrag lautet: 

4) Zl. 6339/50 
Nachbestellung von Säuglingswäschepaketen. 

Antrag des Stadtrates. 
Der Gemeinderat wolle beschließen: 

Der Anschaffung von 400 Stück Säuglingswäsche
paketen zum Betrage von 

5 79 184, --
(Schilling siebzigneun tausendeinhundenachtzigvier) 
wird zugestimmt und dieser Betrag bei der VP449 -
52 oH freigegeben. 

Der Auftrag ist der Firma Gertrud Klein in Steyr, 
Bahnhofstraße 2, zu übertragen. 

Ich ersuche ebenfalls um Annahme dieses Antrages. 

Bürgermeister Josef Fellinger: 
Sind Sie auch mit diesem Antrag einverstanden? 

Dankeschön. Darf ich jetzt Herrn Vizebürgermeister 
Paulmayr bitten! 

Berichterstatter Bürgermeister-Stell -
vertreter Franz Paulmayr: 

5) FW-9100/57 
Ankauf eines Katastrophenfahrzeuges für die Frei
willige Stadtfeuerwehr Steyr. 

Antrag des Stadtrates. 
Der Gemeinderat wolle beschließen: 

Dem Ankauf einesKatastrophenfahrzeuges Type 
Steyr 586 (Sonderanfertigung) für die Freiwillige 
Stadtfeuerwehr zum Preise von 5 388 050, -- wird un
ter der Voraussetzung. daß vom Landesfeuerwehrkom
mando für diese Anschaffung eine Subvention von 
5 150 000, -- gewährt wird, zugestimmt. , 

Zu diesem Zwecke wird der auf die Stadtge-

- 173 -

meinde Steyr entfallende Teil des Kaufpreises in der 
Höhe von 

5 238 050, --
(Schilling zweihundertdreißigachttausendfünfzig) aus 
VP 716-95 aoH freigegeben. 

Ich möchte betonen, daß dieser Ankauf nicht 
nur zur Hebung der Schlagkraft der Feuerwehr dienen 
soll,sondem daß er auch eineAnerkennung der Stadt
verwaltung für die vorzügliche Dienstleistung der Feu
erwehr darstellen soll. 

Bürgermeister Josef Fellinger: 
Sind Sie mit diesemAntrageinverstanden? Dan-

ke. 

Bürgermeister- 5 tel1 vertre ter Pa ulma yr: 

6) Bau 4-292/59 
Bewilligung von zusätzlichen Mitteln für den Not
brückenbau in der Schwimmschulstraße. 

Antrag des Stadtrates. 
Der Gemeinderat wolle beschließen: 

Zur Deckung der Gesamtkosten der Notbrücke in 
der Schwimmschulstraße in Höhe von 5 385 894, -
werden noch 

5 54 894, --
(Schilling fünfzigvienausendachthundertneunzigvier) 
als außerplanmäßige Ausgabe bei der VP 668-91 oH 
bewilligt. 

Die Deckung hat durch Mehreinnahmen an all
gemeinen Deckungsmitteln zu erfolgen. 

Bürgermeister Josef Fellinger: 
Findet dieser Antrag Ihre Zustimmung? Jawohl. 

Bü rgerme ister-5 tel1 ver tre ter Pa u lma yr: 

7) Bau 4-6524/59 
Instandsetzung der äußeren Reiterbrücke über den 
Steyrfluß. 

Antrag des Stadtrates und des Finanz- und Rechtsaus
schusses: 

Für die Instandsetzung der äußeren Reiterbrücke 
über den Steyrfluß nach Maßgabe des Amtsberichtes 
vom 4. September 1959 wird der Betrag von 

5 120 000, --
(Schilling einhundertzwanzigtausend) als außerplan
mäßige Ausgabe bei der VP 668-941 oH bewilligt. 

Die Deckung ist durch Entnahme aus Rücklagen 
vorzunehmen. 

Die Durchführung dieser Arbeiten durch den 
städtischen Wirtschaftshof wird genehmigt. 

Bürgermeister Josef Fellinger: 
Stimmen Sie auch diesem Antrag zu? Danke

schön. 

Bürgermeister -Stellvertreter Paulmayr: 

8) Bau 4-365/59 
Genehmigung der Honorarrechnung des Brücken
sachverständigen Univ. Prof. Dipl. Ing.Dr. Beer. 

Der Gemeinderat wolle beschließen: 



Die Bürgermeisterverfügung vom 28. 7. 1959, 
womit für die Begleichung einer Honorarforderung des 
Sachverständigen, Univ. Prof. Dipl. Ing. Dr. techn . 
Hermann Beer für die Überprüfung der statischen Be
rechnung der Steyrer-Stahlbrücken der Betrag von 

S 15 000, --
(Schilling fünfzehntausend) bei VP 668-51 freigege
ben wurde, wird nachträglich genehmigt. 

Bürgermeister Josef Fellinger: 
Sind Sie mit diesem Antrag einverstanden ?Danke. 

Bürgermeister- S tel 1 vertrete r Pa u 1 ma yr: 

9) Bau 4-3847/58 
Ergänzung des Gemeinderatsbeschlusses betreffend 
die Instandsetzung der Steyr- und der Ennsbrücke 
in Zwischenbrücken. 

Antrag des Finanz- und Rechtsausschusses . 
Der Gemeinderat wolle beschließen: 

In Ergänzung des Gemeinderatsbeschlusses vom 
23. 3. 1959 und in Abänderung des Stadtratsbeschlus
ses vom 28. 7. 1959 wird zur Deckung der Gesamtko
sten für die Instandsetzung der Steyrer- und der un te
ren Ennsbrücke ein Betrag von weiteren 

S 312 300, --
(Schilling dreihundertzwölftausenddreihundert) als 
außerplanmäßige Ausgabe bei der VP 668-90 oH be
willigt, sodaß die Gesamtkosten der Instandsetzung 
dieser Brücken S 2· 410 038, -- betragen. 

Die Deckung dieser außerplanmäßigen Mehraus
gaben hat durch Mehreinnahmen an allgemeinen Dek -
kungsmitteln zu erfolgen. 

Bürgermeister Josef Fellinger: 
Sind Sie auch mit diesem Antrag einverstanden? 

Danke. 

Bü rgerm eist er- S te 11 ver tre ter Pa u lma yr: 
Mein letzter Antrag lautet: 

10) Bau 5-8302/56 
Freigabe der restlichen Mittel zum Umbau des 
Taborrurmes und zum Einbau eines Restaurants. 

Im Zuge der Abrechnung der Gesamtkosten in 
derHöhe vonS2625 000, -- für die Restaurierung des 
Taborturmes und dem Einbau eines Gasthauses werden 
noch 

S 300 000, --
(Schilling dreihunderttausend) bei derVP021-95aoH 
freigegeben und ein weiterer Betrag von 

S 790 000, --
(Schilling siebenhundertneunzigtausend) als außer
planmäßige Ausgabe bei der gleichen VP bewilligt. 

Die Deckung erfolgt durch Mehreinnahmen an 
allgemeinen Deckungsmitteln. 

Bürgermeister Josef Fellinger: 
Sind Sie auch mit diesem Antrag einverstanden? 

Darf ich Herrn Berichterstatter Stadtrat Neumann bit
ten. 

Berichterstatter Stadtrat Anton Neu
mann: 

Es liegt Ihnen folgender Antrag des Stadtrates 
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vor: 

11) GHJ2-376/58 
Vornahme von Sanierungsarbeiten am Lebzelter-

Antrag de~ Stadtrates. haus. 
Der Gemeinderat wolle beschließen: 
1, Für die Durchführung der Sanierungsarbeiten am 

Lebzelterhaus in Steyr, Sieminger Straße 1, im 
Jahre 1959 wird der Betrag von 

~ S 140 000, --
(Schilling einhundertvierzigtausend) als außerplan
mäßige Ausgabe bei VP 351-90 oH bewilligt. 

Die Deckung ist durch Mehreinnahmen aus all -
gemeinen Deckungsmineln zu nehmen. 

2. Die Baumeisterarbeiten hiezu sind auf Grund des 
Anbotes vom 21. Juli 1959 zum Preise von 
S 89 900, - - (einschließlich einer Sicherheitsreser
ve von 10 "/o der Anbotsumme von S 81 689, --) 
dem Baumeister Hans Handl in Steyr zu übertragen. 

Bürgermeister Josef Fellinger: 
Sind Sie mit diesem Antrag einverstanden? Dan-

ke. 

Stadtrat Anton Neumann: 
Der Umstand, daß das Linzer Landestheater die 

Pauschalpreise für seine Aufführungen in Steyr erhöht 
hat, hat die Stadt Steyr gezwungen, die Theaterprei
se einer Revision zu unterziehen. Es wurden für das 
heurige Spieljahr 2 Arten Abonnements aufgelegt, das 
sogenannte große und das kleine Abonnement. 

Ich habe Ihnen diesbezüglich folgenden Antrag 
vorzubringen: 

12) K- 4428/ 59 
Festsetzung der Theaterpreise. 

Antrag des Stadtrates. 
Der Gemeinderat wolle beschließen: 

Die Preise für die Theateraufführungen im The
ater, Steyr, Volksstraße 5, werden wie folgt festge
setzt: 
ABONNEMENTPREISE FÜR GROSSES ABONNEMENT: 
Art der Sitze: Schauspiel Oper -Operette: , 
1. Preiskategorie S 17, -- s 26, --
2. Preiskategorie S 14, -- S 22, --
3. Preiskategorie S 10, -- S 16, --

(inkl. Ranglogen u. 
1. u . 2. R. Balkon) 

4. Preiskategorie 
5. Preiskategorie 

S 8, -
s 4,--

S 10, --
S 6, --

ABONNEMENTPREISE FÜR KLEINES ABONNEMENT: 
Art der Sitze: Schauspiel Oper - Operette: 
1. Preiskategorie S 16, - - S 24, - -
2. Preiskategorie S 14, -- S 22, --
3. Preiskategorie S 12, - - S 18, - -

(inkl. Ranglogen u. 
l.u.2. R. Balkon) 

4. Preiskategorie 
5. Preiskategorie 

S 8, -
s 5, --

S 12, -
s 8, --

FREIVERKAUFSPREISE FÜR BEIDE ABONNEMENTGRUP
PEN: 



Art der Sitze: Schauspiel Oper-Operette 
1. Preiskategorie S 20, -- S 31, --
2. Preiskategorie S 17, -- S 26, --
3. Pre1-kategorie & 14, -- s 22, --

, 4. PreltkategOrie S 10, -- S 14, --
5, Preiskategorie s 6, -- S 10, --

Der vorgelegte Sitzplan bildet einen integrie-
renden Best;i.ndteil di~s Beschlusses. · 

Ich bitte um Annahme dieses Antrages. 

Bürgermeister Josef Fellinger: 
Wünscht zu diesem Antrag jemand das Wort? 

Die ist riicht der Fall, Ich darf somit Ihre Zustim
mung annehmJn. 

Stadtrat Anton Neumann: 
So wie jedt1s.Jahr wird auch im Jahre 1960 der 

Steyrer-Kai~11c;le~ heiausgebracht. · 
Bs li~gtlhn'en nun folgender Antrag des Stadtra

tes vor: 

13) GHl 1-3838/59 
Drucklegung 'des Steyrer Geschäftskalenders 1960. 

Der Gemeinderat wolle :bels_chließent 
Zur Drucklegung des •steyrer Kalenders 1960• 

w(rd ein 86trag · von S 70,000, -- (siebzigtausend 
Schilling) bewilligt: 

Der l;letrag von S 58 000, -- wird bei VP 01-51 
oH freigegeben, Während ··der restliche Betrag von 
S 12 000, -- als üb"rp/,anmäßige Ausgabe bei dersel
ben VP genehmigt wird.Die·Deckungdieserüberplan
mäßigen Ausgabe ist durch Mehreinnahmen bei VP 
0I-51 gegeben. 

Mit der Inseri!,tenwerbung wird die Mag. Abt. 
IX g_egen eine 10 o;iige Provision betraut. · 

Die Einschaltungsgebühren für Inserate werden, 
wie im Amrs~richt der Mag. Abt. IX vom 10. 8. 
1959 vorgeschlagen, festgesetzt. 

Ich bitte um Annahme dieses Antrages. 

BUrgerm.eister Josef Fellinger: 
F(nd~i: auch dieser Antrag Ihre Zustimmung? 

Danke. 
Darf ich somit Herrn StadtratSchanovskybitteq! 

Berichterstatter Stadtr.at Hans Scha
n~vsky:t 
sehr geehrte Dameµ. und ijerren: 

Wir haöt1n d~n Voranschlag 1959 zu einer Zeit 
erstellt, in der di~ Auswirkungen des neuen Finanz -
a~~gleichsg~tzes 1959 noch nicht bekannt waren. Erst 
jdtzt war das 'Amt in dtir Lage, sich Kennmis Ober dle 
A~irkungen dies& n~UE!n Finanzausgleichsgesetzes 
zu ·versc:haff'!n und mit R11cksicht darauf, daß wir im 
Laufe desJabres ~.thlUsse·überplanmäßig getätigt ha
ben, ist es notwep.d(g, eine Revision dieses Voran
schlages, in Form eines Nachtragsbudgets zu machen. 

Die Charakteristik des neuen Finanzausgleichs
gesetzes war, daß die bisherige hundertprozentigeG,e
werbesteuei- nunmehr zu 60 "/o und 40 "/o zwische.e, Ge
meinde und Bund geteilt werden muß, d. h. von der 
Gew~rbesteuer erhllt 'd{e Gemeinde nur mehr 60 "/o, 
w llhrend die restlichen 40 "/o der Bund kassiert. Darüber 
hinaus hat uns das Finanzausgleichsgesetz aber auch 

zusätzliche Belastungen gebracht und zwar durch die 
ErhOhung des Polizeikostenbeitrages, der bisher S 20, -
pro Kopf der Bevölkerung betrug und nunmehr ab dem 
Jahre 1959 S 60, --, also verdreifacht wurde. Durch 
die Teilung der Gewerbesteuer sind wir aber von 
verschiedenen Zahlungen, die wir . bisher leisten 
mußten, enthoben worden; das betrifft vorallem das 
Bundespräzipuum. Außerdem entfällt der Gewerbe
steuer":usglelch:. zwischen ,Wonn- · -und ._ betriebs -
gemeind'e und scbließlich auch der bisher immer bar -
te Gewerbesteuerspitzenausgleich. Ebenso ist der Fa -
milienlastenausgleich weggefallen und die Ersitze von 
Ausgleichszulagen an das Land nach dem ASVG und 
nach dem GSP\lti. Auch der Gemeindebeitrag für die 
Pensionsversicherungsanstalt der gewerblichen Wirt -
schaft ist aufgehoben worden. Das Ergebnis aus diesen 
Veränderungen hat nun eine Regulierung der Bun -
desabgabenenragsanteile gebracht. Diese haben sich 
gegenüber den Vorjahren verbessert. Eine ganz 
gehörige Belastung ist uns enutanden durch eirie·mehr 
als verdoppelte Beitragsleistung fUr den o.ö. Kran
kenanstaltssprengel, da wir fUr das Krankenhaus 
in Steyr einen erhöhten Beitrag zu leisten haben. Sie 
wissen aber auch, daß uns im Laufe des Jahres und 
zwar gerade zu Beginn desselben, schwere Belastun
gen getroffen haben durch die Brückenreparatur. Alle 
diese Faktoren zusammen haben wir in einem Nach
tragsbudget verarbeitet, das Ihnen nunmehr zur Be
schlußfassung vorliegt.Es ist Ihnen allen zugegangen. 
Sie haben daher Gelegenheit gehabt, es zu studieren. 
Ich kann mich daher auf markante Positionen be
schränken. DiesesNachtragsbudget ergibt also folgen
de Ziffem: 
(StadtratSchanovsky trägt auszugsweise aus dem Nach
tragsvoranschlag der Stadt Steyr fUr das Jahr 1959 vor. 
SIEHE BEILAGE I) . 

Diese Zusammenfassung im Nachtragsvoran -
schlag hat der Finanz- und· Rechtsausschuß in seiner 
Sitzung vom 29. September d. J. beraten und wird 
Ihnen nun folgender Antrag vorgelegt: 

14) Ha-5546/58 
Genehmigung des Nachtragsvoranschlages 1959. 

Antrag des Stadtrates. 
Der Gemeinderat wolle beschließen: 

DerBeschluB des Gemeinderates der Stadt Steyr 
in der Sitzung am 22. Deeember 1958, Ha-5546/58, 
womit der Voranschlag 1959 genehmigt wurde, wird 
im Sinne desNachtragsvoranschlages für das Jahr 1959 
wie folgt abgeändert: 
In Abschnitt 1 
1. der ordentliche Haushalt 

a) die Gesamteinnahmen 
von S 72 5'14 900, - auf 
die Gesamtausgaben 
von S 72 574 900, - auf 

Überschuß/ Abgang 

b) die Reineinnahmen 
von S 66 731 300, -- auf 
die Reinausgaben 
von S 66 731 300, -- auf 

Übers:huß/ Abgang 

i. der außerordentliche Haushalt 
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S 69 312 500, -
s • 

S 63 658 900, -

S 63 568 900, -
s • 



die Gesamteinnahmen 
von S 21 337 000, -- 3uf 
die Gesamtausgaben 
von S 23 665 000, -- auf 

Überschuß/ Abgang 

In Abschnitt III 
2. Gewerbesteuer 

a) nach dem Gewerbeertrag und 
dem Gewerbekapital 

S 30 663 700, -

S 30 663 700, -
s 

der Hebesatz von 300 v.H. auf 180 v.H. 
Die übrigen Bestimmungen des Gemeinderats-

beschlusses vom 22. Dezember 1958 betreffend den 
Voranschlag fltr das Jahr 1959 bleiben unverändert. 

Ich bitte um Ihre Zustimmung zu diesem Antrag. 

Bürgermeister Josef Fellinger: 
Bitte der Antrag steht zurDebatte._Herr Stadtrat 

Moser bitte! 

Stadtrat August Moser: 
Wir haben aus dem Bericht d& Finanzreferenten 

gehört, daß das Finanzausgleichsgesetz, das jetzt ge
schaffen wurde, endlich einmal das viele Jahre hin
durch mit Recht bekämpfte Bundespräzipuum besei
tigt hat. Viele Jahre sind wir allein gewissermaßen die 
"Rufer in der Wüste" gewe~en, bis im letzten Jahre 
diese Belastung der Mehrheit der Gemeinden zu 
stark geworden ist und sie mit uns in den Ruf ein -
gestimmt haben, daß das Bundespräzipuum zu berei
tigen ist, was erfreulicherweise nun auch geschah. 
Leider müssen wir aber fe,tstellen, daß eine neue 
Belastung in vers:ä,ktem Ausmaß die Gemeinden ge -
troffen hat und zwar der erhöhte Beitrag fUr die Poli
zei. Es ist Ihnen ja bekannt, daß wir gegen diesen 
Polizeikostenbeitrag an den Bund ebenfalls jedes Jahr 
Stellung genommen haben. !eh erkläre heute wieder, 
es mögen uns die Angestellten de: Polizei und die 
Mannschaft der Polizei nicht mißverstehen, unsere 
Kritik richtet sich nich: gegen 3ie, sondern gegen ih
ren Arbeitsgeber, den Bund, weil wir nach wie vor 
der Auffassung sir.d, daß auch diese Belastung der Ge
meinden beseitigt gehö~. Wir werden diesen Kampf 
eben so lang führen, bis auch diesen Posten der Bund 
übernehmen wird . 

Ich glaube, eines muß noch erwähnt werden, 
daß im Zuge der Entwicklung dieser Abgabenteilung 
die zentrale Staatsbürokratie immer mehr Einfluß 
auf die Budgetierung der Gemeinden bekommt ur.d so 
die Autonomie der Gemeinden immer mehr eir.ge
schränkt wird. Ich glaube, es wird Aufgabe des Ge
meinde- bzw. des Städtebundes sein, sich gegen die
se Entwicklung zur Wehr zu setzen. Im Großen und Gan
zen können wir ja demBerichtentnehmen, daß die fi
nanzielle Entwicklung unse;er Gemeinde erfreulicher
weise eine gute zu nennen ist.Ich möchte daher eine 
Frage, die die Bevölkerung stark drückt - es ist die 
Frage des Gaspreises - heute zur Sprache bringen. Es 
wurde seinerzeit überraschenderweise ohne Gemeinde
rat der Gaspreis um 25 "/o erhöht. Steyr hat sich damit 
in die Reihe der Stlldte der höchsten Gaspreise von 
Österreich eingereiht~ Wir glauben, daß dies eine un
gebührliche Belastung der Bevölkerung ist und denken, 
daß auf Grund der finanziellen Entwicklung der Ge
meinderat in der Lage sein wird, diesen Beschluß zu 

revidiere.'l . .Wir möchten bittea, daß dies ehebaldigst 
geschieht, weil, wie gesagt, von Seiten der Bevölke- -
rung viele Bes~hwe;den laut geworden sind. Es ist im 
außerordentlichen Haushalt auch ein Posten vorgese
hen in dem es heißt "Finanzaufwand zur Bereinigung 
des Besitzverhältnisses beim Gaswerk Steyr", und sind 
hier S 2 611 000, -- eingesetzt. Die Besitzverhältnis
se werden daher eLr1deutig zu Gunsten der Gemeinde 
geklärt, daher ist es gerade jetzt Pflicht c!er Gemein
de, auch eine Regulierung des Gaspreises vorzuneh
men. 

Ich möc!1:e noch auf einen zweiten, durch das 
Hochwas:;er he.:vo:gerufenen Notstand hinweisen, von 
dem wir glauben, daß die Gemeinde sich ebenfalls 
bemühen soll, ihn raschest zu beheben. Ich meine 
hier die GsangsbrUcke. Die Brücke ist vorläufig nur 
als Provisorium für die Gasleitungen hergestellt, für 
die Bevölkerung abe.:, um ohne großen Umweg in das 
Stadtgebiet zu kommen, sehr wichtig. Wir glauben, 
daß zumindest bis zur Ausführung eines Projektes, das 
unserer Auffassung nach auch eine Fahrmöglichkeit 
dort schaffen soll, ein Notsteg gebaut werden sollte. 

Das hät:en wir anläßlich die:;es Na<:htragsbud
gets zum Voruag zu bringen. im Ubrigen erkläre ich, 
daß unsere Fraktior. dem Budget zustimmen wird. 

Bürgermeiste1· Josef Fellinger: 
WUnscht son~t noch jemand das Wort? Bitte Herr 

Stadt:at Schanovs..lty! 

Stadt:at Hans Schanovsky: 
Darf ich zur Gasp1eisfrage Stellung nehmen? 

Zunäcr..st, bitte, ei11e Aufklärung! Die Gasp:eiserhö
hung wu,c!e nicht von der Gemeirtde beschlossen, ~on
dem die Gasve,sorgungsgese llschaft, die ja eine pri
vate Gese!l:lchaft ist, hat den Gaspreis auf Grund ei
nes Antrages von der paritätische r. Kommission ge -
nehmigt erhalten. Die Gemeinde hätte keinen 
Einfluß ausUben können, daß hier von dieser Erhö
hung Abstand genommen werd•~n soll, denn mehr 
kostendeckende Preise hat die Gasver,orgungsgesell -
schaft nicht verlan.gt. Sollten wir durch Übernahme 
des Gaswerkes in die glückliche Lage versetzt werden, 
daß wir die Ko:.te!! senken können, da.in wird es 
zweifelsohne uns~re Aufgabe sein, den Gaspreis einer 
Revision zu unterziehen. · 

Bürgermeister Josef Fellinge r : 
Es liegt keine Wortmeldung mehr vor . 

Bitte Herr Stadtrat zur Frage de:: GsangsbrUcke: Die 
Gemeinde beschäftigt sich in technischer Hinsicht 
schon mit der Errichtung dieses Steges. Es sind nur 
noch Überlegungen anzustellen, in welcher Weise 
dies ges::hehen soll, und die Preiskalkulationen durch
zuführen. Alle von Ihnen zitie rten Bestellungen sind 
bereits im Fluß und zum Teil sogar schon weitgehend 
in positiver Hinsicht entschieden. 

Zur Frage Gaspreis: Die Gemeinde ist neben 
der Übernahme des Gaswerkes nicht nur bestrebt 
infolge knappster Kalkulation der Regien den Gas
preis wieder herabzuse~en, so~dem sie ~schäf
tigt sich auch in technischer Hinsicht damit, durch 
evenruelle Verbesserungen in der Gaserzeugung_, de~ 
Gaspreis wieder weitgehend zu senken. ~wieweit 
uns dies gelingen wi.Id, bedarf noch einer Reihe rech-
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nhcber und wirtschaftlicher Vahandlungen. 

Es hat sich niemand mehr zum Wort gemeldet. 
Darf ich Sie bitten. duichErheben der Hand eile 

Zustimmung zu diesemNachtragsbudgetzu bekunden. 
Danke. 

Ich bitte um die Gegenprobe} 
Es ist keine Gegenstimme zu verzeichnen. 

Darf ich ijerm Stadtrat Schanovsky bitten. fort-
zusetzen. · 

Stadtrat Schanovsky1 
Der zweite Tagesordnungspunkt meines Voraa• 

ges betrifft: 

15) Buch-1458/59 
. Genehmigung des Rechnungsabschlusses 1958. 

Er wurde vom Amt zusammengefaßt und ist lh• 
nen ebenfalls bereiu übermittelt worden. sodaß ich 
mich ganz kurz fassen kann. 
(Stadtrat Schanovsky ttllgt auszugsweise aus ~m 
Rechnungsabschluß der Stadt Steyr fUr das Jahr 1958 
vor; SIEHE BEn.AGE ll) ! 

Ich gestatte mir, Dmen daher folgenden An
trag vorzulegen: 
Antrag des Stadtrates. 
Der Gemeinderat wolle beschlieBen1 

GemlB f 47 des Gemeindestatutes ftlr eile Stadt 
Steyr wird unvorgrelfllch dem Prllfungsergebnis des 
Österreichischen Rechnungshofes der Rechnungsab
schluß der Stadt Steyr fUr du Rechnungsjahr 1958 zur 
Kennmis genommen. 

Erinnerungen im Wege der öffentlichen Einsicht 
wurden nicht vorgebracht. 

Ich bitte um Annahme meines Antrages. 

Bürgermeister Josef Fellinger: 
WUDscht zu diesem Antrag jemand das WorU 

Dies ist Dicht der Fall. Darf ich Sie daher bitt.eil, 
über diesen Antrag abzustimmen. 

Wer mit dem Antrag einventanden ist. bitte 
ich um ein Zeichen mit der Hand. 

Die Gegenprobe bitte 2 
Es erhebt sich keine Gegenstimme. 

Bitte Herr Stadtrat Schanovsky: 

Berichterstatter Stadtrat Schanovsky: 
Es liegt uns noch eine Berufung des stlldtlschen 

Kraftfahrers Zuschrott in einer Schadenersatzsache 
vor. mit folgendem Wortlaut: 

16) GHJ 2-1046/59 
Berufung des stlldtlschen Kraftfahrers Michael 
Zuschrott in einer SchadenersatzS&che. 

Antrag des StadtrllteS. 
Der Gemeinderat wolle beschlieBau 

' Der Berufung des stldtischen Kraftfahrers Mi
chael Zuschrott. · vertreten durch die Penonalvertre
tung. gegen den Bescheid des Bllrgenneist.en vom 4. 
3. 1959, GHJ 2•1046/59. soweit d1eler eile Schadm
enatzforderung betrifft. wird gemlB f 66 (4) des 
AVG 1950 im zusammenhalte mit f 1 des Dlemt-: 

rechtaverfahrensgesetzes, BGBl. Nr. 54/58, keine 
Folge gegeben. Der angefochtene Bescheid (Scha
deneisatzforderung) wird vollinhaltlich bestltlgt. 

GrUnde1 
Die lech11grundlage ftlr den angefochtenen Be· 

scheid 1st gemlB f 2 (1) des StGBG und f 2 (1) des 
Landesbeamtengaetzea. LGBl. Nr. 27/54. in Ver
bindung mit f 64 E2) des erstzitlcrten Gesetzes in den 
Bestimmungen des Hofdekretes vom 18. 6. 1841 
EJGS Nr. 555) zu finden. Nach dieser gesetzlichen 
Vorschrift sind Forderungen des öffentllch~htlichen 
Diemtgebers an seine Diensmehmer, die aus dem 
Dlenstverhlllmis abgeleitet werden. im adminisuati
ven Wege auszutragen. Die Zustllndlgkeit der Stadt
gemeinde als Dienstbehörde ist somit gegeben. In 
sinngemder Anwendung der Bestimmungen des f U6 
StGBG ist gegen Bescheide des Bürgermeisters eine 
Berufung an denGemeinderatzulllssig,Der angefoch
tene Bescheid wurde vom Btlrgermeister erlassen. so
daß der Gemeinderat Uber die rechtzeitig eingebrach
te Berufung 1:u .enllcliel.den hat. 

Der Berufungswerber beantragte eile Aufhebung 
des Bescheides im wesentlichen mit der Begründung. 
daB der in Rede stehende Wagen, der seit 3Jahren bei 
der Stadtgemeinde Steyr verwendet wird und mit dem 
bisher ca. 30 000 km gefahren wurden. nach den bei 
dieser Type allgemein auftretenden "Krankheiten• 
die Auswechslung verschiedener Karosserieteile, ins
besondere der Vorderachse und der Bremsen. notwen
dig gehabt hllne. Die Auswechslung dieser Teile 
wurde ca. S 2 000, -- an Kosten verursacht haben. 
Diese Teile wurden beim Unflll mltbeschadlgt und 
anllBlich der Reparatur erneuen. Da diese an sich 
schon notwendig geweseneEmeuerung durch den Un
fall nicht der Gemeinde zur Last fiel, so kann von 
einem eingetretenen Schaden nach Meinung des Be
rufungswerben nicht gesprochen werden.Es wlre da
her die Ersatzforderung unbegründet. Für den Fall, 
als der Dienstgeber sich diese Argumentation nicht 
zu eigen machen kann. wird der Antrag gestellt. den 
Bettag von S 1 000, -- im Gnadenweg auf elDen An -
erkennungsbeaag herabzusetzen. · 

Der der Schadenersatzforderung zugrunde lie
gende Sachvahalt ist im Bescheid vom 4. 3. 1959 
umrissen und s11eht insofern außer Streit. als vom Be
rufungswerber eile ihm wegen fahrlllssiger Handhabung 
des Dienstwagens erteilte Verwarnung widerspruchs
los zur Kennmis genommen wurde. Das Vorliegen ei
nes Veachuldens an eingetretenen Schaden Steht so
hin fest. 

Der beklmpfte Bescheid weist einige Mlngel 
auf. Diese Mllngel - es fehlt die ausdrückliche Be
zeichnung •Bescheid•, die fbrmliche Unterteilung 
in Spruch und Begründung wurde ebenfalls 1mterlu
sen und auch eine Rechtsmittelbelehrung und ein aus
drücklicher Hinweis auf die angewendeten gesetzli
chen Bestimmungen sind nicht enthalten - sind Jedoch 
nur formellerNatur und können mitRllcksichtauf die 
eindeutige Fassung der Vorschreibung auf Grund der 
enthaltenen Sachverhaltsdantellung keineZwelfelan 
Bescheidwlllen aufkommen lassen. Es handelt sich 
einwandfrei um die Vorschreib1mg einer Schadener
satzforderung gegen den öffentlich-rechtlichen Be
die11111e1a1, die lD einem Administrativ-Verfahren 
unter Ausschluß des ordentlichen Rechtsweges zu;er.-
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folgen hat, was richtig zum Ausdruck gebracht wur
de. 

Es besteht kein Anlaß, der vom Berufungswerber 
vorgebrachten und durch nichts bewiesenen Ansicht 
beizupflichten. Wenn der Wagen auch schon 3 Jahre 
in Verwendung steht, wurde er doch laufend aufs be
~t,e g1a~artct und wies er die angefllhnen Schäden kei• 
nelfalli auf.Die Forderung von S l 000, -- zur Dek
kung des dem Magisuate erwachsenen Schadens be
steht sowohl dem Grunde nach als auch bezüglich 
der Höhe zu Recht.Es sei noch besonders darauf hin
gewiesen. daß bei der Schadenersatzforderung nur 
der reine Kaskoselbstbehalt in Rechnung gestellt wur
de, nicht Jedoch die mit jedem Unfall bzw. mit je
der größeren Beschädigung zwangsläufig verbundene 
allgemeine Wenverminderung des Wagens. Es stellt 
dies zweifellos . ein großes Entgegenkommen dem 
Dienstnehmer gegenüber dar. Ein Grond, von der For
derung völlig ab.zugehen oder·.die Ersatzforderung zu 
verniindem, ka.on nicht gefunden .werden. 

Der Gemeinderat hat sielt aus den angefllhnen 
Erwägungen bestimmt gefunden, den angefochtenen 
Bescheid zu bestätigen und der Berufung keine Folge 
zu geben. 

Ich bitte um Annahme. 

Bürgermeister Josef Fellinger: 
Wünscht jemand das Won? Bitte Herr Gemein

derat Hochmayr! 

Gemeinderat Josef Hochmayr: 
Es taucht hier eine Rechtsfrage auf. Meine sehr 

verehnen Damen und Herren, wir haben aus der Ein
gabe gehört, daß der Bescheid Verfahrensmängel auf
weist.In diesem Falle kann man daher nicht von ei
men ordnungsgemlßen Bescheid sprechen. Gegen den 
Schadenersatz, der ja als wahrlich milde angesehen 
werden muß, ist ja nichts einzuwenden. Es geht hier 
um die Rechtsfrage, ist ein Bescheid verfahrenswi
cirtg, wenn er nicht bescheidmäßig erlassen wurde? 
Nach den neuen Penonalgesetzen ist es doch eine 
zwingende Vorschrift, daß Jeder Bescheid eine Rechu
minelbelchrung beinhalten, außerdem als "Bescheid" 
bezeichnet werden muß. Das wäre hier zu UberprU
fen. 

Bürgermeister Josef Fellinger: 
Was die Rechtsmittelbelehrung anlangt, so ist 

aus dem Rekurs selbst ersichtlich, daß diese mUnd
llch gegeben wurde. Auch die mundliche Ergänzung 
des Bescheides, glaube ich, ist in diesem Falle rechts
wl.daam. Grundsätzlich ist Ja nicht der Bescheid als 
solcher angefochten. sondern lediglich die Schaden
epatzsumme. Bitte vielleicht kann uns Hen Magi• 
straudirektor hier noch einige erkllrende Erläuterun • 
gen geben. 

Magiuraudirektor Dr. Karl Enzelmlll• 
lera 

Vielleicht ist der Gemeinderat noch nicht ganz 
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untenichtet, was Uberhaupt geschehen ist. Ein städ
tischer Kraftfahrer hatte den Auftrag, einen Herm 
zum Spital zu führen. Beim Spital ist bekanntlich 
eine Auffahrt und automatisch damit auch eiD.e Ab„ 
fahrt. Der' Chauffeur hat den Wagen hingestellt UQd 
ist ausgestiegen. Der Wagen hat sich selbständig ge• 
macht, ist langsam hinuntergerollt und dann dw:ch 
Zufall vor derSuaße an einem Drahtzaunhängen ge
blieben. Nun ist dieser Mann nur dazu da, den Wa
gen zu warten; er hätte gar nicht das Recht auszu
steigen. Wenn er schon aussteigt, so mußte er das 
Mindeste machen, nämlich die Bremse anziehen, 
oder wenn ihm das nicht eingefallen wäre, zumin
dest den Gang hineingeben und den Motor abstellen. 
Das sind Dinge, die man eigentlich gar nicht erwäh• 
nen mUßte. Da hiemit eine grobe Fahrläss.igkeit e~ 
nes Bediensteten vorliegt und der Gemeinde dadurch 
ein Schaden erwachsen ist, hat man sich gesagt, nun 
einmal muß man es den Leuten schon auch sagen, 
daß dies nicht in Ordnung ist und eine Schadener
satzforderung wenigstens durchsetzen. Dies ist zu ei• 
ner Zeit geschehen, in der die Verf;\hrensgesetze 1D. 
Personalrechtsangelegenheiten eigentlich noch nicht 
genau definiert waren.Hert Gemeinderat Hochmayr, 
der sich sehr genau auskennt, weiß auch wo die Gren
ze is~ und hat diesen Punkt gleich bemerkt und her-
ausgeholt. Aber bitte, die Berufungsbehörde kann 
auf diese Dinge bekanntlich Bezug nehmen. Sie hat 
auch dies im Bescheid erwähnt und sind damit die 
rein formellen Mängel des ersten Bescheides durch 
die Berufungsentscheidung fundiert, und ich glaube, 
daß man für den Fall nur mehr Gnade mUßte walten 
lassen. Sonst ist fa$t schon zu viel darüber gespro" 
eben worden. 

Bürgermeister Josef Fellingert 
Schließen Sie sich dem Antrag an? Ich enehe 

Ihre Zustimmung. 
FUr den abwesenden Herrn Staduat Enge bitie 

ich Heno Gemeinderat FUrst. 

Berichterstatter Gern eind era t ·RUDOLF 
FÜRST fUr Stadtrat Franz Enges 
Sehr verehne Damen und Herren! 

Als erstenAnuag desStaduates habe ich Ihnen 

17) ÖAG-5339/59 
Verkauf der Liegenschaft EZ 175, KG Hinter• 
berg (KematmUllerschule) 

vorzutragen. 
Wie Sie wissen, ist die KematmUllenchule 

momentan nicht in Benutzung und soU dem Land 
Oberösterreich verkauft und durch dl\S i...nd Ober
östeneich wieder Schulzwecken zugefllhft werdeQ. 
Der Anuag des Stadtrates lautete 
Der Gemeinderat wolle beschließem 

Der Verkauf der gemeiD.deeigenen Liegenschaft 
EZ 175 der Kat. Gern. Hinterberg, bestehend aua 
den Grundstücken 452 und 453 je Baufläche und 412 
Wiese, im Gesamtauamaß von 13 838 m2 samt den 
darauf ~findlichen Ba ulichkeiten(Kema tmll llersahJJ
le) an das Land Obe&'Ölterteich zum Pr.eise von 

s 2. 4 Millionen 



wird genehmigt. 

Ich bitte um Ihre Zustimmung. 

BUrgermeister Josef Fellin~er: 
Nicht daS wir keinen Verwendungszweck ftlr 

diese Schule wUßten, jedoch hat das Land einen trif
tigen Grund, gerade diese Schule zu erwerben. denn 
es soll dort eine Landes-Sonderschule errichtet wer
den, FUr diese Zwecke ist die Schule in besonderem 
Maße geeignet. 

Sind Sie also mit dem Verkauf einverstanden? 
Dankeschön, 

Gemeinderat Rudolf FUrst: 
Mein zweiter Antrag befaßt sich mit 

18) Rp-1390/59 
Erlassung einer Herbergsordnung. 
Die Herbergsordnung, die der Magisttat hier 

erUlßt, lehnt sich sehr ~g an die Herbergsordnung 
des Jugendherbergsverbandes an und ich glaube, ich 
kaµn daher auf die. detaillierte Verlesung derselben 
verzichten. . 
Der Antrag des Stadtrates lautet; 
Der Gemeinderat wolle beschließen: 

FUr die Benützung der städtischen Jugendher
berge wird die beigeschlossene Herbergsordnung er
lassen. 

HERBERGSORDNUNG 
1. Bei Betteten der Jugendherberge ist jeder Besucher 

an die 'Herbergsor~ung gebunden. 

2. Das Recht auf Benutzung der Jugendherberge ha
ben: 
a) Schulen im Rahmen von Schulwanderfahrten, 
b) Mitglieder des Öste_rreichischen Jugendher

bergsringes (österreichischer Jugendherber
geverband und Österreichisches Jugendher
bergswerk) und des internationalen Jugend
herbergsverbandes (International Youth Ho
stels Federation - JYHF). 

c) Mitglieder sonstiger Jugendverbände. 
d) Sportvereinigungen, welche sich zur Austragung 

von Wettkämpfen in Steyr befinden, 
e) Einzelne, nicht organisierte Jungwanderer, 
f) Sonstige, Uber Veranlassung des BUrgermeisters 

zu kurzfristigem Aufenthalt eingewiesene Er
wachsene. 

3. Die Anmeldung erfolgt bei der Herbergsverwal
tung (Verwalter des Altersheimes bzw. dessen 
Stellvertteter). Die Aufnahme findet in der Rei• 
henfolge der Anmelclung nach Maßgabe der~
en Plätze statt. Personen unter 30 Jama haben 
den Vorrang.FUr Personen Uber 30 Jahre kann ei
ne Platzanweisung erst nach 19Uhr auf Grund der 
noch vorhandenen Plätze erfolgen. 
Gruppen von Uber 5 Teilnehmem haben nur An
spru~h auf Nächtigung, wenn sie sich 14 Tage 
vorher schriftlich bei der Herbergsverwaltung an
gemeldet und eine 25-;itge Anzahlung der Nlch-
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tigungsgebUhr geleistet haben. Bei nicht Einhal
tun_g der Anmeldung verfällt die Anzahlung. 

4. Jeder Besucher hat sir.h bei der Anmeldung durch 
einen gUltigen Lichtbildausweis zu legitimieren 
und wird in das Herbergsbuch eingetragen. 

5. Die ÜbemachtungsgebUhren sind im vorhinein zu 
entrichten. 

6. Die GebUhren betragen: 
FUr Mitglieder des 
österreich.Jugend
herbergsringes und 
des internationalen 
Jugendherbergsver
bandes 

Bis 19 Jahre (Stu-
denten bis 25) S 3, --

Uber 19, bzw. 
25 Jahre S 5,--

FUr Nicht
mitglie
der 

s 5.--

S 7. --

NebengebUhren fur sämtliche Benutzer: 
Bettwäsche GebUhr 1. Nacht S 3. --

ab 2. Nacht S 1. 50 
Warmwasserzuschlag pro Nächtigung S 1. --
Hiezu HeizgebUhr pro Nächtigung S 3, --
Auf Wunsch 1 FrUhstUck (1 Schale 
Kaffee und 2 Gebäck) S 2, 50 

7. Das Nächtigen in der Jugendherberge ist nur mit 
herbergseigener Bettwäsche gestattet. 

8. Bunchen und Mädchen nächtigen in getrennten 
Räumen. Die Zuweisung der Schlafpllltze erfolgt 
durch den Herbergswart . FUhrer und Verantwort
liche vonGruppen nächtigen in der Herberge und 
sorgen ftlr die Einhaltung der Herbergsordnung. 
Gruppen. deren Führer nicht in der Jugendher
berge nächtigen, können nicht aufgenommen 
werden. 

9. DieEnthaltung von Alkohol undNikotin ist selbst
verständliche ?flicht fUr alle HerbergsbenUtzer. 
Die Inbettiebnahme von eigenen Rundfunkgerl
ten ist verboten. 

10.In der jugendherberge ist auf gröBte Reinlichkeit 
und Ordnung zu achten. Koche.n und Wlsche
uocknen in den Schlafrlumen ist verboten. Das 
Betteten der Schlafrllume ist nur mit Hausschu
hen gestattet. 

11.a) Von 22 - 6 Uhr in den Sommermmiaten und 
von 21 - 7 Uhr in den Wintermonaten hat in 
der Jugendherberge Ruhe zu herrschen; die Be
leuchtung ist in de.n Schlafrllume.n um 22 Uhr 
zu l(lsche.n. Spllter Ankommende und frtlher 
Abreisende dUrfe.n die übrigen Herbergsbenüt
zer nicht stören. 

b). AumahmenftlrdieSperrstundegelten nur nach 
vorheriger Vereinbarung mit de.r Herbergsver
waltung. Nach 24 Uhr erfolgt grundsltzlich 
kein EinlaB. 



12. Splltestens um 8 Uhr soll aufgestanden werden. 
Die Herbergsbesucher werden ersucht. die Betten 
in Ordnung zu bringen. Das Benützen der Betten 
zum Liegen und Sitzen ist tagsüber untersagt. 

13. Für Unfälle in der Jugendherberge und abhandel). 
gekommene Gegenstände witd keine Haftung über
nommen. 

14.Besondere Vorkommnisse wie Unfälle, Erkrankun
gen usw. sind unverzüglich der Herbergsverwal
tung zu melden. 

15. Wer in der Jugendherberge nächtigt, kann sich am 
Tage vorher und nachher ohne besondere Gebühr 
in dieser aufhalten. NichtUbemachtende haben 
ftlr den TagesaufElnthalt eine Gebühr von S 2, -
zu entrichten. 

16.Die Abreise ist am Vortage oder spätestens am 
Abreisetag bis 8 Uhr bekanntzugeben. Bei ver
späteter Bekanntgabe des Abreisetermines. kann 
die Bezahlung der Nächtigungsgebühr für die fol
gende Nacht verlangt werden. 

17.Die Herbergsverwaltung hat das Recht, Herbergs
benützer, die die Herbergsordnung nicht beachten, 
aus der Jugendherberge zu weisen. 

18. Wünsche und Beschwerden sind an die Herbergsver
waltung oder an den Magistrat Steyr, Abteilung V. 
zu richten. 

Der Magistrat der Stadt Steyr als Eigentümer 
der Herberge erwartet von den Benützern, daß diese 
Herbergsordnung im Interesse der Gemeinschaft ein -
gehalten wird. 

Ich bitte um Annahme. 

Bürgermeister Josef Fellinger: 
S':°d Sie mit diesem Antrag einverstanden? Dan

ke. 

Gemeinderat Rudolf Fürst: 
Ein Antrag des Finanz- und Rechtsausschusses 

lautet: 

19) ÖAG-5591/59 
Müllabfuhr 
Genehmigung einer Kostenüberschreitung hin
sichtlich des Betriebsaufwandes der Müllabfuhr. 

Der Gemeinderat wolle beschließen: 
Zur Deckung der Mehrkosten des Betriebsaufwan

des der gemeindlichen Müllabfuhr wird der Betrag von 
S 72 000, --

(Schilling siebzigzweitausend) als überplanmllßige 
Ausgabe bei VP 714--51 genehmigt. 

Ich bitte um Annahme. 

Bßrgermeister Josef Fellinger: 
Sind Sie mit die2m Anttag einverstanden? Dan-
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ke. 

Gemeinderat Ru.dolf Fürst: 
Der letzte Antrag, den ich Ihnen vorzubringen 

habe, ist ein Antrag des Stadtrates und hat folgenden 
Wortlaut: 

20) ÖAG-888/58 
Restabwicklung der Verlassenschaft Martinak. 

Der Gemeinderat wolle beschließen: 
Im Sinne der testamentarischen Verfügung der 

Erblasserin, Frau Magdalena Martinak. wird 
1. der Erlös der Verlassenschaft in der Höhe von 

S 272 539, 76 
(Schilling zweihundertsiebzigzweitausendftlnfhun
dertdreißigneun 76/100) 
der Gemeinnützigen Wohnungsgesellschaft der 
Stadt Steyr, GesmbH, Steyr, Rathaus. zur Förde
rung des sozialen Wohnbaues übereignet und 

2. die Pflege der Grabstätte Martinak auf dem Stey
rer Friedhof bis zum Jahre 1968 durch die Stadt
gemeinde Steyr übernommen. 

Unter diesem Tagesordnungspunkt liegt auch 
noch ein zweiter Antrag vor. 

Er betrifft: 
Verwertung der restlichen Wertgegenstände. 

In Ergänzung des Punktes 3) des Gemeinderats
beschlusses vom 14. 7. 1959 wird dem Verkauf der 
noch im Depot der Oberbank befindlichen Wertsachen 
der Verlassenschaft Martinak an das Dorotheum, 
Zweigstelle Linz, zum Fixpreis von S 54 000, -- zu
gestimmt. 

Ich bitte um Zustimmung. 

Bürge r meister Josef Fellinger: 
Sind Sie auch mit diesen Anträgen einverstan

den? Danke. 
Bitte Herr Stadtrat Ribnitzky: 

Berichterstatter Stadtrat Vinzenz Rib
nitzky: 

Ich habe Ihnen folgende Anträge vorzubringen: 

21) ÖAG-2715/56 
Ankauf der Liegenschaft Eckergut und Schafwei-
dergütl. 

Antrag des Stadtrates. 
Der Gemeinderat wolle beschließen: 

Die Grundstücke des FranzGruber (Eckergut und 
Schafweidergütl) im ungefähren Ausmaß von 20 
(zwanzig) Hektar werden um den Quadratmeterpreis 
von S 5, 25 angekauft. 

Der Kaufpreis sowie die Grunderwerbssteuer und 
die Eintragungsgebühren im ungefähren Ausmaß von 
9 °lo der Kaufsumme, insgesamt also 

S 1 145 000, --
(Schilling eine Million einhundertvierzigftlnftausend) 
sind ausVP921-96aoH zu nehmen und durchEnmah
men aus den Rücklagen zu decken. 

DieAbfassung deJKaufvertrages und die grund
bOcherliche Durchfnhrung wird der Magistraadirektion 



aufgetragen. 

Ich bitte um die Annahme dieses Antrages. 

Bürgermeister Josef Fellinger: 
Stimmen Sie diesem Antrag zul Dankeschön. 

Stadtrat Vinzenz Ribnitzky: 
Der zweite Antrag beschäftigt sich ebenfalls 

mit dem Ankauf einer qegenschaft • 

22) ÖAG-6496/59 
Ankauf der Lie~enschaft W egscheiderstraße Nr. 3. 

Dem Ankauf erLie~enschaft EZ 28 des Grund
buches über die Kat.Gem,.Gleink. Steyr, Wegschei
ders~aße Nr.' 3, im Gesamtausmaße von 34 988 m2 
von den Ehegatten Rupert und Anna Sandner zu einem· 
Preise von S ~25 je m2 einschließlich sämtlicher 
auf den Grundstücken befindlichen Baulichkeiten, 
wird zugestimmt und der GesamQ<aufpreis von 
S 183 687. -- samt einer Summe von rund 9 „ für 
Grunderwerbssteuer und Eintragungsgebllhren. insge
samt daher ein Betrag von 

S 200 000, --
(Schilling zweihunderttausend) bei VP 921-91 aoH 
freigegeben. 

Die Ausfertigung des Kaufvertrages, dessen 
Rechtswirksamkeit von der Genehmigung der BezirkJ
grundverkehnkommission Steyr abhängig ist,, bleibt · 
der Magistratsdirektion vorbehalten. 

Ich bitte ebenfalls um die Annahme dieses Antrages. 

Bürgermeister Josef Fellinger: 
Stiplmen Sie auch diesem Antrag zu l Danke. 

Stadtrat Vinzen.z Ribnitzky: 
Der letzte An~g lautet: 

23) ÖAG-3357/57 
Freigabe des Rsstkaufpreises fUr den Ankauf eines 
Teiles des Fabriklgeländes der Firma Waller. 

In ~rgänzung des Beschlusses des Gemeinderates 
vom 23~ 3. 1959 wird auf Grund der durchgeführten 
Vermessung und Schätzung fUr den Ankauf des von der 
Stadtgemeinde Steyr zu erwerbenden Teiles der Fa
briksllegenschaft EZ 839 KG Steyr (Fabriksgelände 
der Firma Raimund Waller) ein weiterer Betrag von 
S 50 ooo. -.:., für die RUckvergUtungeiner Mietzinsvor
auszahlung· an cije Firma Waller fUr eine sum Fabriks
betrieb gehörende Dienstwohnuµg ··im Hause Steyr, 
Haratzmüllerstraße 16. ein Betrag von S 21 828. -
und fUr Schltzuilgskosten S 4 420.--, demnach ins
gesamt eine Summe von 

S 76 200, --
(SchillJng slebzigseehstausendzweihundert) bei VP 
921-96 aoH freigegeben. 

Ich bitte ebenfalls um die Annahme dieses Antrages. 

Bürgermeister Josef Fellingers 

Stimmen Sie auch diesem Antrag zu l Danke. 
Nun möchte ich Herm Stadtrat Hue~er das Wort er-
teilen. · 

Ber ich tersta tter Stadtrat A l-0ls 
Huemer: 

24) ÖAG-10570/56 - Wasserwerk 
Erlassung einer Wassergebührenordnung. 

Sehr verehrte Mitglieder des Gemeinderates: 
Mit der Post vom 7. August 1Q59 llt ~ '- : 

Entwurf einer Wassergebührenordnung zugegangen. 
Sie haben Gelegenheit gehabt, diese Gebührenordnung 
bis zum 15. September d. J. zu überprUfen und Ein
wände im Amte geltend -zusn~Jlie jeweilig 
berufenen Maglstratsabtellungen haben diesen Antrag 
bzw. die Verordnung überprüft. Nun liegt Ihnen der 
Antrag des Finanz- und Rechtsatwehuues vor, daS 
der Gemeinderat diese Gebührenordnung beschließen 
wolle. Ich habe nichts dagegen, wenn Sie mir die 
Gelegenheit bieten. die ganze Gebührenordnung vor
zulesen. Sollte es nicht in Ihren Überlegungen sein. 
so nehme ich gerne davon Abstand, da Sie ja diese 
Gebührenordnung. kennen. 

Bürgermeist-er Jos_ef Fellinger: 
Ich enmehme den Mienen. daß Ihnen das erlas-

sen werden soll. 1 

Stadtrat Alois Huemer: 
Ich bin derselben Meinung wie der Herr Burger

meµier. weil auch ich diese Feststellung gemacht 
hab~ 

Im großen und ganzen handelt es sich darum,. 
daB der Magistrat Steyr eine Gebührenordnung clABt.. 

· die sich an die verschiedenen Ordnungen der einzel
nen Stlldte anlehnt. 

Darf ich Sie nun bitten. dieser Ordnung Ihre Zll
stimmung zu geben. nachdem ja auf die Verlesung 
verzichtet wurde. 

VERORDNUNG 
des Gemeinderates der Stadt Steyr vom 2. Oktober 
1959 betreffend die Wassergebühren (W assergebUhren
ordnung der Stadt Steyr). 

S 1 
Gemlß § 48 (1) z. 9 des Gemelndestatuw fUr 

die Stadt Steyr werden von der Gemeinde Steyr nach 
Maßgabe dieser Verordnung und des vom Gemeinderat 
der Stadt Steyr jeweils erlassenen und öffentlich kund
zumachenden Tarifes 
a) auf Grund desinteressentenbeitrlge-Gesemes 1958 

vom 12. 7. 1958. LGBl. Nr. 28. Wasserleitungs
anschluBgebllhren fUr den Anschluß an die gemein
deeigene Wasserversorgungsanlage der Stadt Steyr 
und 

b) auf Grund des S 10 (3) llt. d) des Pinanzaus
gleicbsgeletzeS 1959 vom 18. 3. 1959. BGBl.Nr. 
97, in der jeweiligen Fassung. Wuserbezugsge
bllhren fllr den Wasserbezug aus dieser W.usener
sorgungu.nlage sowie fUr die Benützung der beige-

- 181 -



stellten W asserzlhler Wasserzählergebllhren erho
ben. 

S 2 
Eine Wasserleitungsanschlußgebllhr ist fllr jene 

Objekte bzw. Liegenschaften zu entrichten, fllr wel
che entweder eine gesetzliche Anschlußpflicht oder 
eine Genehmigung zur Herstellung des Wasserleitungs
anschlusses an die gemeindeeigene Wasserversorgun~ 
anlage der Stadt Steyr besteht. 

§ 3 
Zur Entrichtung der Wasserleitungs-Anschluß

gebühr sind die EigentUmer der an die gemeindeeige
ne Wasserleitungsanlage angeschlossenen Liegenschaft 
bzw. Objekte verpflichtet. Neben ihnen haften fllr 
diese Gebühren auch die auf Grund eines Miet-, 
Pacht- oder ähnlichen Rechtsverhllltnisses zur Benut
zung desGrundstllckes oder von Grundstllcksteilen Be
rechtigten nach dem Verhllltnis ihrer Anteile. 

§ 4 
Die GebUhrenpflicht tritt im Zeitpunkt des be

h0rdlichen Auftrages oder der Genehmigung zur Her
stellung des Wasserleitungsanschlusses, bei der Er
richtung oder Vergrößerung von Bauwerken, durch 
die die bisherige GebUhrenbemessungsgrundlage er
weitert wird, im Zeitpunkt der Erteilung der behörd
lichen Bewilligung hiezu ein. 

§ 5 
(1) Als Wasserabnehmer der auf einem Grundstück 

bzw. einer Liegenschaft aus der gemeindeeige
nen Wasserversorgungsanlage bezogenen Wasser
menge gilt der Grundstücks- bzw. Liegenschafts
eigentUmer; er ist zur Entrichtung der Wasserbe
zugsgebllhren und der Wasserzählergebllh:en der 
Gemeinde gegenüber verpflichtet. 

(2) Im Falle der Veräußerung des Grundstückes kann 
dar Erwerl>er unbeschadet seines Rechtes des Rück
griffes auf seine Vorgänger zur Entrichtung der 
von letzteren für die Zeit bis zur grundbUcher -
liehen Durchführung des Eigentumsüberganges 
noch nicht abgestatteten, jedoch bereits flllligen 
Gebühren herangezogen werden. in solchen Fäl
len haften Vorglnger und Nachfolger zur ungetell • 
ten Hand. 

§ 6 
(1) Die Behebung von Schlden an Wasserzählem, die 

nicht auf mangt!lhaftes Material oder auf die nor
male Abnlltzung zo.rllckzufllhren sind, geht zu 
Lasten des Wasserabnehmers. 

(2) Ergeben sich Zweifel an der Richti_gkeit der An
gaben des W asserzlhlers, so ist eLJ!b.er. Yafügung 
der Gemeinde Steyr oder Antrag der Partei zu 
tlbeq,rllf ea. 

(3) Ergibt die Oberprttfung die Richtigkeit der Anga
ben des W assea-lhlers, so hat der Antragsteller 
die Prtlfkosten zu tragen. 

(4) Die Angaben des Wasserzlhlen siacl, wenn sie die 
Fehlergrenze von 5vonHundertauf oder ab nicht 
llberscbreiten. verbindlich. 

(5) Wenn ein Was.,erzlhler offenbar unrichtig zeigt 
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oder ganz stillsteht, so wird der Wasserverbrauch 
nach dem Durchschnittsverbrauch in der gleichen 
Zeit der letzten drei Quartale oder, falls dies 
nicht feststellbar ist, nach den Angaben des neuen 
Wasserzählers berechnet. 

§ 7 
Die WasserbezugsgebUhr wird vierteljlhrlich ·er

mittelt und ist bis zum 15.des auf die Zustellung der 
Gebllhrenvorschreibung folgenden Monates einzuzah• 
len. 

§ 8 
Diese Verordnung tritt mit dem Tage ihrer Ver

lautbarung im Amtsblatt der Stadt Steyr in Kraft. 

Bürgermeister Josef Fellinger: 
Stimmen Sie diesem Antrag zu2 Danke. 

Stadtrat Alois Huemer: 
Der zweite Antrag, ein Antrag des Stadtrates. 

lautet: 

25) ÖAG-3429/59 
Wasserwerk 
Ausbau der 2. Wasserversorgungsleitun' vom Brun-
nenschutzgebiet zum Stadtgut. · 

Der Gemeinderat wolle beschließen: 
Die Städtischen Untemehmungen werden er

mächtigt, den Ausbau der 2. Wasserversorgungsleitung 
vom Brunnenschutzgebiet (Pumpstation) zum Stadtgut 
mit einem Kostenaufwand von 

S 1 419 760, --
(Schilling eine Million vierhundertneunzehntausend
siebenhundertsechzig) aus eigenen Mitteln vorzuneh
men. 

Ich bitte um die Annahme dieses Antrages. 

Bürgermeister Josef Fellinger: 
Sind Sie auch mit diesem Antrag einverstanden? 

Danke. 

Stadtrat Alois Huemer: 
Ein weiterer Antrag des Stadtrates hat folgenden 

Inhalt: 

26) Ha-3180/57 
Anschluß des UNREF-Baublocks IV an den öffent
lichen Straßenkanal. 

Der Gemeinderat wolle beschließen: 
Zum Anschluß des UN REF-Baublocks IV wird der 

Verlängerung des öffentlichen Straßenkanales im Bau
los 2 vom Schacht 8 - 11 mit einem Kostenaufwand 
von 

S 132 ooo. --
(Schilling einhundertdreißigzweitausend) zugestimmt 
und dieserBetr11g bei derVP 713-92 aoH freigegeben. 

Der Auftrag ist der Firma Adami . zum An~~ts-
preis von S 120 677. 70 zu übertragen. ·. · . 

Eine Sicherheitsreserve von 1oo;, der Anbotssu·m-

t. 



me ist bereitzustellen. 

Ich bitte um die Annahme auch dieses Antrages. 

Bürgermeister Josef Fellinger: 
Stimmen Sie auch diesem Antrag zu? KeineGe

genstimme. Bitte Herr Stadtrat Besendorfer! 

Berichterstatter Stadtrat Alois Besen
dorfer: 

Ich habe Ilmen drei Anträge vorzubringen. Der 
erste davon betrifft 

27) GHJ 2-1525/55 
Genehmigung von Lohnerhöhungen im Zuge des 
Volkskinoumbaues. 

Die auf Grund der mit Stichtag vom 12. 11. 
1956 eingetretenen Lohnerhöhung von der Firma Ham
berger fUr dieArbeiten am Volkskinoumbau geforder
ten Mehrkosten in der Höhe von 

S 97 061,44 
(Schilling neunzigsiebentausendsechzigeins 44/100) 
werden anerkannt. 

Der obige Betrag wird hiermit als außerplan
mäßige Ausgabe bei der VP 323-95 aoH bewilligt. 

Die Deckung hat durch Entnahme aus Rllcklagc 
zu erfolgen. 

Der zweite Antrag betrifft: 

28) GHJ 2-7839/58 
Ankauf von Geräten fUr den Gefolgschaftsraum 
im Rathaus. 

Der Gemeinderat wolle beschließen: 
Für die Ausgestaltung des Gefolgschafts-und Vor

tragsraumes der Volkshochschule im Rathaus mit den 
erforderlichen Geräten werden 

S 51 300, --
(Schilling fUnfzigeintausenddreihundert) freigegeben, 
und zwar 
für den Ankauf eines Fernsehgerätes 
samt Antenne bei der Firma Berger, 
Steyr S 10 000, --
fUr den Ankauf eines 16 mm Magnet-
ton- und Lichtton -Projektors bei der 
Firma Kraus, Wien S 25 000, --
für den Ankauf eines Dia-Projektors, 
eines Episkopes und eines Grundig-
Magnetophones bei der Firma Kalten-
bacher, Steyr S 16 300, --

Die Bedeckung dieses Betrages hat aus VP 331-
95 zu erfolgen. 

Der Magisnat Steyr wird wegen Dringlichkeit 
zum sofortigen Vollzug dieses Beschlusses ermächtigt. 

Der dritte Antrag betrifft: 

29) GHJ 1-5270/59 
Ankauf von Heizmaterial. 

Der ~emeinderat wolle beschlleßen: 
. · Für den ersten . Teil der Heizperiode 1959/60 

werden zum Ankauf von Heizmaterial und zur Dek
kung der laufenden Gas- und Stromkosten 

S 675 000, --

- 183 -

(Schilling sechshundertsiebzugfUnftausend) 
aus VP Sn 2-31 freigegeben. 

Die Aufträge sind wie folgt zu vergeben: 
GASWERK STEYR: (Städtische Unternehmungen) 
100 t Steyrer-Gaskoks Br. I und II 

5 t Steyrer-Gaskoks Br. III 
zum Anbotspreis von ••••••••••••••• S 85 225, -

FIRMA STEYRER-KOHLENVERTRIEB: 
30 t polnische Steinkohle N I und N II 

zum Anbotspreis von •••••••••••••••• s 26 621, -
KONSUMGENOSSENSCHAFT STEYR: 
30 t Braunkohlen-Briketts 

zum Anbotsprels von ••••••••••••.••• S 20 190, --
Die laufenden lnstandhaltungsarbeiten an den 

Heizanlagen und die Beseitigung der Hochwasserschll
den an den Ölfeuerungsanlagen Rathaus, Handels- und 
Wehrgrabenschule mit einem ungefjlhren Kostenauf
wand von S 70 000, -- sind nach Zweckmäßigkeit an 
einschlägige Steyrer Firmen zu vergeben. 

Gleichzeitig wird die Genehmigung erteilt, daß 
die Restmengen des Gesamtbedarfes 1959/60, die in 
diesem Jahre wegen Platzmangel nicht mehr ange
schafft werden können, 1960 bei den gleichen Firmen 
wie sie oben angeführt wurden, gekauft werden können. 

Eine Sicherheitsreserve von 10 "/oder Anbotssum
men ist bereitzustellen. 

Ich bitte um Annahme dieser Anträge. 

Bürgermeister Josef Fellinger: 
Sie haben drei Anträge gehört. Erhebt sich eine 

Gegenstimme? Dies ist nicht der Fall. 
Bitte Herr Stadtrat Schachinger! 

Berichterstatter Stadtrat Emil Scha
chinger: 
Sehr verehrte Damen und Herren des Gemeinderates: 

Laut Tagesordnung habe ich Ihnen 3 Anträge vor
zubringen. Der erste davon kommt vom •.finar.z- und 
Rechtsausschuß und lautet: 

30) Ha-3453/58 
Stundung einer Darlehensschuld des Veieines 
"Kleinkinderbewahranstalt Steyr•. 

Der Gemeinderat wolle beschließen: 
Die Darlehensschuld des Vereines "Kleinkinder

bewahranstalt• Steyr, Michaelerplatz 1, in der Höhe 
von S 25 000, -- wird bis zum 30. 6. 1960 gestundet. 

Ich bitte um Annahme. 

Bürgermeister Josef Fellinger: 
Sind Sie mit diesem Antrag einverstanden? Dan

keschön. 

Stadtrat Emil Schachinger: 
Der zweite Antrag kommt ebenfalls vom Finanz

und Rechtsausschuß und hat folgenden Wortlaut: 

31) Ges-549/59 
Benennung eines Straßenzuges im Bereiche des 



Siedlungsgebietes Taschelrled. 
Der Gemeinderat wolle beschließen: 

Der im Siedlungsgebiet Taschelried in Verlänge
rung der Ing. •Kaplan-Straße in w~cher Richrung 
zur Ennser Straie hin verlaufende SnaBenzug wird 

'",Josef-Ressel-Straße • 
benaD.D.1! 

Ich bitte um Annahme. 

Bilrgermeister Josef Fellinger: 
Bitte Res.,elstraße. nicht Reselstraße! Sind Sie 

mit diesem Antrag einverstanden? Danke. 

Stadtrat Emil Schachinger: 
qer dritte Antrag, der ebenfalls vom Finanz- und 

Rechtsausschuß kommt, laute,:: 

32) Ges-161/58 
Benennnng eines Straßenzuges im Stadtteil Hinter-

'),?; im Bereich der ~tadtteile Hinterberg, süd
lich der Huthoferstraße verlaufende Straßenzug 1st 
mit 

~errassElD:weg• 
zu benennen. 

Ich bitte um Annahme. 

Bürgermeister Josef Fellinger: 
Stimmen Sie au~ diesem Antrag zu? Danke. 

Bine Herr Stadtrat Moser'! 

Berichterstatter Stadtrat August Moser: 
Sehr geehrter Gemeinderat! 

Auch ich habe Ilmen drei Anttlge des Stadtrates 
zu unterbreiten. 

Der erste davon lautet: 

33) Bau 3-6214/59 
Weirerer Ausbau der Posthofstraße. 

Der Gemeinderat wdlle' bt;schlleBen: 
Zum Anschluß der UNIEF-Siedlung an das öffent

liche StraBennetz werden der weitere Ausbau der Post
hofsttaSe in einer Linge von 150 m und die Schiltnmg 
eines Dammes mit einem Kostenaufwand von 

S 315 000.--
(Schllling dreihundertfµnf.zehntausend) gem:hm!gt und 
zu diesem Zwecke ••••••••••••••••••• .:,, 300 000, --
bei YP 664-941 aoH freigegeben und •••• s 15 000, -
als ilberplanmlßige Ausgabe bei der gleichen VP be
willlgtf,, 

Die Deckung hat durch Mehreinnahmen zu er
folgelljo 

1'lllr Auftug~ist dem Städtischen Wirtschafahof 
zu überttageIU. 

Ich bitte um die Annahme dieses Antrages. 

Bürgermeister Josef Pellinger: 

Stimmen Sie diesem Antrag zu? Danke. 

Stadtrat August Moser: 
Der zweite Antrag lautet: 

34) Zl. 3670/51 
Ausbau der Färbergasse. 

Dem Ausbau der Färbergasse mit einem Kosten
aufwand von 

S 230 000, --
(Schilling zweihundendreiSigtausend) wird zugestimmt 
und dieser Betrag bei der VP 664-941 oH freigegeben. 

Die Arbeiten sind dem Stldtischen Wirtschafts
hof zu überttagen. 

Ich bitte um die Annahme dieses Antrages. 

Bürgermeister Josef Fellinger: 
Sind Sie auch mit diesem Antrag einverstanden? 

Danke. 

Stadtrat August Moser: 
Nun der letzte Antrag des Stadtrates. 

35) En-2909/59 
Installierung einer St..raSenbeleuchnm11: in der 
Christkindlsiedlung. 

Der Gemeinderat wolle beschließen: 
Filr die Herstellmig der Straßenbeleuchtung in 

der Christkindlsiedlung nach Maßgabe des Leisnmgs"
verzeichnwes vom 15. 4. 1959 wird der Betrag von 

S 51 500, --
(Schilling fllnfzigeintausendfilnfhundert) bei der VP 
711-91 oH freigegeben. . 

Mit der Ausfllhrung · ~rbeiten ist die.Firma 
Leinweber, Steyr, zum Anbotsprels von S 46 900. 57 
auf Grund ihres Anbotes vom 4. Mai 1959 zu betrau-
en. 

Gleichzeitig wird die Genehmigung zur Material
entnahme aus dem städtischen Lager für dieses Arbeits
vorhaben im Werte von ca. s 18 000, -- erteilt. 

Ich bitte auch um Annahme dieses Antrages. 

Bürgermeister Josef Fellinger: 
Sind Sie mit diesem Antrag einverstanden? Dan-

keschön. 
Vom Stadtrechnungsamt bekomme ich 11!-e Mit

teilung, da.S wir heute Beschlüsse über S S. 5 Mill. ge
faßt haben. Dies sei nur am Rande bemerkt. 

Eine Wortmeldung liegt noch vor. Bitte Herr Ge
meinderat Hochma yr! 

Gemeinderat Josef Hochmayr: 
Sehr geehrter Herr Bßrgermeister! 

Darf ich namens unserer Fraktion noch eine ~i
ne Anfrage richten? Wie allgemein bekannt ist. mbeme 
sehr verehrten Damen und Herren. ist der Fisehhu weg 
das Sorgenkind langer Jahre. Nun hat er sich bei d_en 
letzten HochwasserkatutrOphen als einziger Verbin
dungsweg zwischen Steyr-Mßnichholz und Niederösrer-
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reich erwiesen. Sie wissen ja. wie der Zustand dieses 
Weges ist. Es ist leider immer noch das offene Gerin
ne der Steyrwerke, das eine Verbreiterung der Straße 
im Augenblick nicht zuläßt. Die Gefahr, meine Da
men und Herren. ist im Katastrophenfalle aber so groß, 
daß man fragen muß, wer Ubemimmt hier noch die 
Verantwonung. wenn etwas passien. Ich habe mich 
beim letzten Hochwasser selbst überzeugt, daß dort 
vollbesetzte Autobusse gefahren sind. Bitte, wenn Sie 
Zeit haben, meine Damen und Herren, so schaun Sie 
sich das Gerinne einmal an. Es durfte von Bomben
schäden her noch Risse haben und hat meiner Meinung 
nach in keiner Weise mehr StUtzfähigkeit. Wir sind 
nun so weit - ich habe mir diesbezüglich seinerzeit 
auch eine schriftliche Eingabe an den Herrn Bürger
meister erlaubt - daß im Katasuophenfalle unter Um
ständen nicht einmal die Feuerwehr don fahren kann. 
Bedenken Sie, daß sich dort oben 2 Großbetriebe be
finden und zwar die OKA und die Firma Braunsberger. 
Es ist aber nicht nur aus verkehrstechnischen Gründen 
unbedingt notwendig. hier so rasch als möglich Abhil
fe zu schaffen. sondern gbube ich fast. hier auch da.,
rauf hinweisen zu müssen, daß es aus sanitären Grün
den auf die Dauer nicht mehr gut gehen wird, das Ge
rinne offen zu lassen. Ich darf Sie auf ein Experimer.t 
hinweisen, das ich selbst gemacht habe und zwar mit 
grünen Nüssen. Wenn Sie Interesse haben, werde ich 
dies im nächsten Jahre wiederholen und dem Gemein
derat eine Probe vorlegen. Ich habe diese grunen Nüs
se von einem Ast. der genau Uber dem Kanal hängt, 
gepflückt und in Schnaps angesetzt. Sie glauben gar 
nicht. den Nußschnaps können Sie nicht trinken. 

B Urg er meister- S te 11 vertre ter Pa u lma y r: 
Wem gehört denn der Baum? 

G-e m e1 n d e r:a t J o s e f H o c h m a y r ! 
Der Baum? Meine Herren, wenn man von Expe

rimenten spricht, so darf man nicht darnach fragen. 
Ich habe eine sehr vorsichtige Ausdrucksweise, aber 

vielleicht können wir uns auch einmal mit dem Besit
zer unterhalten. Ich glaube, dieser wäre sehr froh -
na ich will nicht bösartig sein - wenn er diesen Ublen 
Geruch, der zeitweise dort auftaucht. loshaben würde. 
Ich darf daher bitten, Herr Bilrgermeister, vielleicht 
ist es der Gemeinde möglich - ich habe mich zur Zeit 
der Katastrophe auch mit den zuständigen Herren der 
Steyrwerke ins Einvernehmen gesetzt und don großes 
Verständnis gefunden - daß man von Seiten der Ge
meinde alles unternimmt, um diesen Zustand so rasch 
als möglich zu beseitigen. 

Bürgermeister Josef Felllnger: 
Bitte. ich darf hier antworten. daß der Magistrat 

sidi Ja sehr intensiv und längjährig mit diesem Pro
blem der Überdachung und anschließenden Planierung 
dieses Kanales beschäftigt hat, leider aber ergebnis
los, teils aus wasserrechtllchen Belangen, teils auch 
aus privatrechtlichen GrUnden der Steyrwerke. Wir 
werden die Sache nicht einschlafen lassen, da können 
Sie sicher sein, sondern neue Aspekte suchen, um die
sem Problem an den Leib zu rücken. Mit welchem Er
folg, können wir leider heute noch nicht sagen. 

Zwischenruf von Stadtrat Moser: 
Wenn es sein muß, wird noch Jahre daran gear

beitet. 

Gemeinderat j osef Hochmayr: 
Vielleicht liegt einmal ein Autobus im Kanal, 

dann wird es gleich gemacht, aus wasserrechtlichen 
GrUnden. 

Bürgermeister Josef Fellinger: 
Damit ist die Tagesordnung fllr heute encböpft. 

Ich danke Ihnen. 

Ende der Sitzung: 17, 40 Uru. 

Der Bürgermeister: 

D« p.nokollffihren '/ ~~~ ß 

J&~ 
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